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1 Statistik  

1.1 Vorgehen zur individualisierten Vertragserfassung im 
Rahmen der besonderen Versorgungskonfiguration zur 
Übergangslösung Hybrid-DRG im Berichtsjahr 2024 

 

In der RSA-Bestimmungsrunde nach § 267 Abs. 4 SGB V wurde für die Datenmeldungen 

des Schlüsseljahres 2025/2026 der einheitliche Beschluss zwischen den Vertretern der Kas-

senarten, dem GKV-SV und dem BAS getroffen, dass auch die manuelle Nacherfassung von 

Papierrechnungen von Hybrid-DRG-Fällen der ambulanten Versorgung für das Übergangs-

jahr 2024 aufgrund des fehlenden normierten Abrechnungsweg mit der Kassenärztlichen 

Bundesvereinigung gemäß § 303 Abs. 3 SGB V zulässig ist. 

Im ersten Schritt wurde eine KV-unabhängige Sonderlösung zur maschinellen Abrechnung 

von Hybrid- DRGs im vertragsärztlichen Bereich für Dritte (Abrechnungsdienstleister) in Ab-

stimmung mit unseren Kunden differenziert nach Kassenartenartenzugehörigkeit vereinbart. 

Die Abrechnung von Leistungen der selektiven Versorgungsverträge ist gemäß den Grund-

sätzen der jeweils aktuellen Version der Technischen Anlage zum Datenaustausch nach      

§ 295 Abs. 1b SGB V vorzunehmen. Die BKK nutzen hierzu das Verfahren nach § 64d SGB 

V und die IKK sowie Ersatzkassen nutzen das Verfahren nach § 73c SGB V. Voraussetzung 

ist die Verwendung eines einheitlichen Vertragskennzeichens je Kassenart.  

Da bereits vor Einsatz der Produktivschaltung der Sonderlösung Papierabrechnungen von 

Abrechnungsdienstleistern an die Krankenkassen übermittelt worden sind, haben wir BIT-

MARCK-intern zwischen den Fachverfahren Versorgungsmanagement und Statistik eine Lö-

sung zur manuellen Erfassung der Hybrid-DRG-Fälle ausgearbeitet. Diese Lösung stellt si-

cher – unabhängig von den noch zu treffenden Festlegungen in welcher Satzart die Diagno-

sen auszugeben sind - dass diese manuell erfassten Diagnosen für Hybrid-DRG-Fälle in den 

Satzarten aufgegriffen und als Hybrid-DRG gekennzeichnet werden können.   

Aus diesem Grund hat der Fachbereich Versorgungsmanagement – besondere Versor-

gungsformen, für den Bereich Statistik bereits vorab eine „Anleitung“ zur richtigen Erfassung 

dieser Leistungsmaßnahmen und Verträge bereitgestellt.  

Aus Statistiksicht möchten wir darauf hinweisen, dass diese Verträge ausschließlich mit der 

festgelegten „speziellen Vertragsnummer“ für Hybrid-DRG erfasst werden dürfen. Außerdem 

ist darauf zu achten, dass die Erfassung der Hauptdiagnose als erste Diagnose, also „Lau-

fende Nummer 1“ erfolgt. Nur damit ist eine Abgrenzung als Hybrid-DRG und auch die Unter-

scheidung von Haupt- und Nebendiagnosen möglich.  

Wir möchten an dieser Stelle nochmals darauf hinweisen, dass für dieses Verfahren aktuell 

noch keine offizielle Datenbestimmung existiert. Bisher wurde nur eine Absichtserklärung ab-

gegeben, dass die Informationen in der Satzart 500 und/ oder Satzart 600 berücksichtigt 

werden sollen. 
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Für Fragestellungen bezüglich der Erfassung steht Ihnen der Bereich „Versorgungsmanage-

ment -Besondere Vertragsformen“ zur Verfügung. Für Statistik spezifische Fragen wenden 

Sie sich bitte an das Team Statistik. 

1.1.1 Vertragsanlage/Verzeichnisanlage und Anpassung 

Wir möchten an dieser Stelle auf die Anwendungshilfen „Dialogverarbeitung HZV“ Kapitel 3.1 

und „Kassenindividuelle Positionsnummern synchronisieren“ hinweisen. 

Zur Anlage eines Vertrages, welcher Leistungsdaten beinhaltet, die individuell gebucht wer-

den sollen, ist es erforderlich, für diesen Vertrag einen eigenen Tarif unter Leistungserbringer 

– Vertragsdaten – Tarife – Tarife bearbeiten anzulegen. In diesem Tarif sind alle Positions-

nummern/Entgeltschlüssel zu hinterlegen, welche über den Vertrag abgerechnet werden. 

Wichtiger Hinweis: 

Bitte beachten Sie, dass die hier erfasste Vertragsnummer/ Tarif (Hybrid12345) nur ein 

Beispiel darstellt. Stattdessen müssen an dieser Stelle die vereinbarten „speziellen 

Hybrid-DRG“ Vertragskennzeichen verwendet werden. 

Dieses Vertragskennzeichen ist für die Betriebskrankenkassen (BKK):  

16FA1400001 

Ersatzkassen und Innungskrankenkassen müssen das Vertragskennzeichen bitte über 

ihren zuständigen Verband erfragen, leider sind deren Nummern der BITMARCK Soft-

ware GmbH bisher nicht bekannt. 

Ohne die spezielle Vertragsnummer kann keine Erkennung als Hybrid-DRG erfolgen! 

 

 

Unter Leistungen – Anderer Typ sind diese manuell anlegbar. 

 

Mit dem Button „Neu“ muss jeweils ein neuer Eintrag für die Positionsnummern/Entgelt-

schlüssel angelegt werden. 
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Nachdem alle Positionsnummern/ Entgeltschlüssel erfasst und die Informationen gespeichert 

wurden, sind diese Daten für die Abrechnungsdaten verfügbar.  

 

Wichtig ist, dass dieses Verzeichnis den gleichen Namen wie der Vertrag hat, für den das 

Verzeichnis verwendet werden soll, damit eine Zuordnung immer fehlerfrei und eindeutig 

möglich ist. 

Im Vertrag wiederum muss dieses Verzeichnis zugeordnet werden.  

Bitte beachten Sie, dass das Flag „Alle Entgelte aus dem Verzeichnis sind gültig“ gesetzt ist.  
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So besteht nun eine Verbindung zwischen dem Verzeichnis und dem Vertrag. Alle Entgelte 

des Verzeichnisses werden nun für den Vertrag verwendet und können ggf. geprüft werden 

(in dem Beispiel ist dies nur der Wert 1234567890). 

Um eine individuelle Buchung für die im Verzeichnis befindlichen Entgelte vorzunehmen, 

muss in der Codetabelle „BVVerzeichnisTyp“ das Verzeichnis hinterlegt werden. 

 

Durch diesen Eintrag ist das Verzeichnis in den Kontenfindungsregelwerken individuell konfi-

gurierbar. 

 

 

In einer angelegten Leistungsmaßnahme werden die hier ggf. vorhanden Kontenfindungsre-

geln herangezogen, wenn eine Teilnahmezuordnung zum Vertrag besteht. 
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Teilnahme eines Versicherten: 

 

Zu dieser Teilnahme muss die entsprechende Leistungsmaßnahme zugeordnet sein (ggf. 

durch eine manuelle Zuordnung mit Hilfe der Funktion Leistungsfall bearbeiten in der Teil-

nahme). 

Leistungsmaßnahme und ihre Zuordnung: 

 

Durch die hinterlegte Leistungsmaßnahme, Vertrag und Kontenfindungsregel ist es möglich 

eine individualisierte Buchung und Auswertung vorzunehmen. Dies gilt für alle BV-Vertrags-

arten in gleicher Systematik. 

Primärer Ansprechpartner bei Rückfragen zu diesen Themen ist für alle Krankenkassen im 

Rahmen des First-Level-Supports der zuständige Fachberater bei Ihrem betreuenden Ser-

vice-Centrum (ISC). 

Ansprechpartner für alle Fachberater der ISC im Rahmen des Second-Level-Supports bei 

BITMARCK sind die bekannten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Abteilung Fachlicher 

Support oder unser Service Desk unter Telefon: 0800 BITMARCK (0800 24862725), Telefax 

0800 BITMARCKFAX (0800 24862725329), E-Mail: servicedesk@bitmarck.de. 

 

2 Versorgungsmanagement 

2.1 EBZ BEMA 2-5 Auskunft – Suche ohne Parameter 
 

Laut der Meldung eines Kunden kommt es bei der Nutzung der EBZ-Auskunft zu einem 

Speicherüberlauf. Nach erfolgter Analyse stellte sich heraus, dass dies je nach Datenbe-

stand entstehen kann, wenn man ohne Einschränkungen eine Suche durchführt und die 

Checkbox „Unbekannt“ bei den VIP-Kennzeichen gesetzt ist. 

Die Software wird mit dem Release 25.05.p03 (geplante Marktfreigabe: 02.10.2024) korri-

giert. Bis zur Installation wird empfohlen möglichst eingeschränkt, durch die Verwendung der 

Suchparameter, eine Suche durchzuführen 
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Primärer Ansprechpartner bei Rückfragen zu diesen Themen ist für alle Krankenkassen im 

Rahmen des First-Level-Supports der zuständige Fachberater bei Ihrem betreuenden Ser-

vice-Centrum (ISC). 

Ansprechpartner für alle Fachberater der ISC im Rahmen des Second-Level-Supports bei 

BITMARCK sind die bekannten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Abteilung Fachlicher 

Support oder unser Service Desk unter Telefon: 0800 BITMARCK (0800 24862725), Telefax 

0800 BITMARCKFAX (0800 24862725329), E-Mail: servicedesk@bitmarck.de. 
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